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Stammrechtssatz

Für die Stellung eines Vorabentscheidungsersuchens an den EuGH ist es erforderlich, dass eine Entscheidung des

VwGH für den Bf selbst nicht bloß abstrakt-theoretische Bedeutung, sondern noch eine konkrete Bedeutung für die

Sachentscheidung hat. Die Stellung eines Vorabentscheidungsersuchens trotz einer Gegenstandslosigkeit der

Beschwerde kommt daher nicht in Betracht.
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